Publikation im Amtsblatt

Allgemeinverfügung

Bei geschlossener Schneedecke geltendes Betretungs- und Befahrungsver​bot für das Ge​biet „Wildruhezone Schutzwald Gonzen“, Wartau 

Ausgangslage

A. Im Waldentwicklungsplan „Werdenberg Süd“ - von der Regierung gestützt auf Art. 20 f. des Ein​füh​rungs​ge​set​zes zur eidgenössischen Waldgesetzgebung (sGS 651.1; abgekürzt EGzWaG) am 5. April 2005 (RRB 2005 / 200) erlassen - wurde das Gebiet „Wildruhezone Schutz​wald Gonzen“ (Objekt-Nr.W2.10) ausgeschieden. Um in diesem Gebiet La​winennieder​gänge zu ver​hindern, wur​den entsprechende Verbauungen realisiert. Ziel ist, dass langfristig ein Schutz​wald die Aufgabe der Lawinenverbauungen übernimmt. 

B. Der Gonzen wird im Win​ter von zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern frequentiert. Die Erreichung des vorerwähnten ZieIs wird dadurch gefährdet, dass die benutzte Aufstiegs- und Abfahrtsroute bis anhin durch die „Wild​ruhezone Schutzwald Gon​zen“ führte, was langfristig das na​tür​liche Aufkommen eines Schutzwaldes verunmöglicht. Die Sportlerinnen und Sport​ler schrecken im Wildeinstandsgebiet das Wild auf, was beim Wild zu einem erhöhten Nahrungsbe​darf und damit verbunden zu einem verstärkten Verbiss am Jungwald führt. Zudem beschädigen sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten den Jungwald un​mit​telbar. Damit in der „Wildruhezone Schutzwald Gonzen“ langfristig ein natürlicher (Lawi​nen-) Schutzwald auf​kommen kann, ist für das entsprechende Gebiet ein Betretungs- und Befahrungsver​bot zu erlassen, welches bei geschlossener Schnee​decke gilt.

Erwägungen

1. Nach Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Wald (SR 921.0; abgekürzt WaG) sorgen die Kantone dafür, dass der Wald der Allgemeinheit zugänglich ist. Wo es die Erhaltung des Waldes oder andere öffentliche Interessen - wie namentlich der Schutz von Pflanzen und wildlebenden Tie​ren - erfordern, haben die Kantone für bestimmte Waldgebiete die Zugänglichkeit ein​zuschrän​ken (Art. 14 Abs. 2 Bst. a WaG). Nach Art. 15 Abs. 1 EGzWaG verfügt das Kantonsforstamt über die Notwendigkeit von Zäu​nen. Einschränkungen der allgemeinen Zugänglichkeit des Waldes durch Einzäunungen und ande​re Mass​nahmen sind gemäss Art. 15 der Verordnung zum EGzWaG (sGS 651.11; abgekürzt VzEGzWaG) zulässig, wenn sie im öffentlichen Interesse liegen und notwendig sind, vorab zum Schutz wertvoller Lebensräume von Tieren und Pflanzen, zur Waldverjüngung oder zum Schutz vor Gefahren.

2. Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen nach Art. 15 Abs. 1 EGzWaG i.V.m. Art. 15 VzEGzWaG erfüllt. Der Erlass eines bei geschlossener Schneedecke geltenden Betretungs- und Befahrungsver​botes, insbesondere mit technischen Mitteln wie Skiern, Snowboards oder Schneeschuhen, für das Gebiet „Wildruhezone Schutzwald Gon​zen“ liegt im öffentlichen Interesse und ist zum Schutz vor Gefahren notwendig, da es langfristig das Aufkommen eines natürlichen (Lawi​nen-) Schutzwal​des ermöglicht. Das Betretungs- und Befahrungsver​bot ist durch Hinweistafeln im Gelände zu si​gnalisieren und gilt bis zu dessen Widerruf.

3. Gemäss Art. 43 Abs. 1 Bst. c WaG wird mit Haft oder Busse bis Fr. 20 000.-- bestraft, wer vorsätzlich und ohne Berechtigung Zugänglichkeitsbeschränkungen nach Art. 14 WaG missachtet.

Daher erlässt das Kantonsforstamt folgende Allgemeinverfügung. 
Allgemeinverfügung

1. 
Für das Gebiet „Wildruhezone Schutzwald Gonzen“, Wartau, wird ein Betretungs- und Befahrungsver​bot - insbesondere mit technischen Mitteln wie Skiern, Snowboards oder Schneeschuhen - erlassen, welches bei geschlossener Schneedecke gilt. Das Ver​bot wird durch Hin​weista​feln im Gelände signalisiert und gilt bis zu dessen Widerruf.

2. 
Die Abgrenzung des Gebietes „Wildruhezone Schutzwald Gonzen“ richtet sich nach dem von der Regierung am 5. April 2005 erlassenen Waldentwicklungsplan „Werdenberg Süd“ (Objekt-Nr.W2.10).

Rechtsmittel

Gegen die vorliegende Allgemeinverfügung kann nach Art. 43bis ff. des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1) innert 14 Tagen ab Publikation beim Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen, Davidstrasse 35, 9001 St.Gallen, Rekurs erho​ben wer​den.

Die Planunterlage kann bei der Politischen Gemeinde Wartau, beim Kantonsforstamt, Davidstras​se 35, 9001 St.Gallen (071 / 229 35 02), oder im Internet unter www.wald.sg.ch (Wildruhezone Schutzwald Gonzen) eingesehen werden.

St.Gallen, 22. Mai 2006
Kantonsforstamt St.Gallen
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